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Potsdam, 06.11.2020 

Pressemit te i lung  
 

Brandenburg im Bundesrat: Gesetze zu Pandemie,  
Gesundheitsversorgung und Beschäftigungssicherung  
 
Der Bundesrat hat sich heute mit einer Reihe von Gesetzesvorhaben zur Be-
wältigung der Corona-Pandemie befasst. Brandenburgs Bevollmächtigte 
beim Bund, Staatssekretärin Jutta Jahns-Böhm, begrüßt unter anderem die 
Klarstellungen zur Definition eines Risikogebietes. 
 
Der Entwurf des „Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite“ sieht mehrere wichtige Änderungen im Infek-
tionsschutzgesetz und zur Umsetzung von Maßnahmen im „Pakt für den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst“ vor.  
 
Jahns-Böhm: „Ich begrüße vor allem die Ankündigung der Koalitionsfraktionen des 
Bundestages, Maßnahmen nach dem Bundes-Infektionsschutzgesetz rechtssi-
cherer zu machen. Dem dient der neue § 28a des Gesetzes, in dem Schutzmaß-
nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wie das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung, Kontaktbeschränkungen oder das Verbot von Veranstaltungen konkret 
benannt werden.“  
 
Jahns-Böhm: „Jetzt soll auch klar definiert werden, was ein Risikogebiet ist. Das 
hat Auswirkungen für Reisende, die wissentlich und vermeidbar in ein Risikogebiet 
fahren. Sie können dann für die Zeit der verpflichtenden Quarantäne nach ihrer 
Rückkehr keine Verdienstausfallentschädigungen mehr beanspruchen.“ 
 
Die Regelung auf Erhalt einer Verdienstausfallentschädigung wird bis zum 31. März 
2021 verlängert. Es wird klargestellt, dass diese auch für Eltern gilt, die ein unter 
Quarantäne gestelltes Kind betreuen. Personen, die nicht gesetzlich versichert sind, 
haben künftig auch einen Anspruch auf Tests und Corona-Schutzimpfungen. Sie 
müssen die Kosten aber in der Regel selbst tragen.  
 
Das ebenfalls in der Länderkammer beratene Gesundheitsversorgungs- und 
Pflegeverbesserungsgesetz umfasst zahlreiche Maßnahmen wie die Erhöhung 
von Personalkapazitäten in der Geburtshilfe und die Schaffung von 20.000 zusätz-
lichen Stellen für Pflegehilfskräfte in der vollstationären Altenpflege.  
 
Jahns-Böhm: „Ein Kernanliegen ist zudem die finanzielle Stabilisierung der in-
folge der Corona-Pandemie unter Druck geratenen Gesetzlichen Krankenversi-
cherungen. Ihnen fehlen im kommenden Jahr etwa 16 Milliarden Euro, was durch 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 
 

Chef vom Dienst 

Hausruf:  (03 31) 8 66 – 12 51 

 (03 31) 8 66 – 13 56 

 (03 31) 8 66 – 13 59 

Fax:  (03 31) 8 66 – 14 16 

Internet:  www.brandenburg.de 

E-Mail:  presseamt@stk.brandenburg.de 

 

http://www.brandenburg.de/
mailto:presseamt@stk.brandenburg.de


 
Seite 2 

 

 

 

Staatskanzlei 
Presse- und Informationsamt 

einen höheren Bundeszuschuss, die Auflösung von Rücklagen der Kassen und hö-
here Zusatzbeiträge der Versicherten abgefedert werden soll. Die Länder haben 
sich zu dieser geplanten Finanzierungsaufteilung sehr kritisch geäußert. Es ist so-
zial nicht ausgewogen, wenn die Lasten überwiegend von den Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden müs-
sen. Der bisher vorgesehene Bundesanteil von fünf Milliarden Euro muss deshalb 
deutlich erhöht werden.“ 
 
Gerade in der aktuellen Pandemie ist für Beschäftigte und Unternehmen gleicher-
maßen Planungssicherheit beim Kurzarbeitergeld sehr wichtig. Mit dem Beschäfti-
gungssicherungsgesetz werden die derzeit geltenden Regelungen beim Kurzar-
beitergeld verlängert und sollen dann zeitlich gestuft auslaufen. Die wichtigen Son-
derregelungen wie die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 70 bzw. 80 Prozent 
sollen bis 31. Dezember 2021 verlängert werden. Diese Frist gilt auch für anrech-
nungsfreie Hinzuverdienste aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, die 
während des Bezuges von Kurzarbeitergeld eingegangen werden. 
 


